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wenbung elementarer traft mtb bon SJlafc^iiten, Stugbau
ber ©ewerbemufeen, fÇad^litteratur u. f. w.

fftadjbem ber ßtebiier bie gum Seil erfrtulitfjen, pm
Seil ungenügenben Sîtfuliate aß biefer langjährigen Slrbeit
burchgatigen, fommt er gum ©cpluft, baft e§ toeber an £anb
ber befießenben ®efe|e, noch burch bas ïïîittel ber ©e'bft«
ßilfe gelungen fei ober je gelingen werbe, bie berbeerenben
•Schaben eingubümmen, toeld^e bag befteßenbe ©rwerbgfßftem
geiiige. Sin §anb bon Sailen wirb naeßgewiefen, wie bie

Sebräugten unb Slrbeitglofen guneßmenb gaßlreicßer toerben,
wie auch ehrbare unb bewährte träfte im tambf unterliegen
miiffen usb W'e man in aßen Serufgarten ba§ Urteil be«

ftätigt finbe, fo fönne bie ©adje nicht immer weiter gehen.

Waft man aber nach fchüßenben (Seft^ert für ben ©ewerbe«

fiatb, fo begegnet man bem ©htmanb, bief er ©trnb habe
fich überlebt, fein gänglicher SSerfaö fet nur noch eine gfrage
ber Ser Siebner Weift aber an fèonb ber ©tatifttf
nach, W'e Serufgarten, bie einen mehr als 30jährigen tampf
mit ber ©roftinbufirie hinter fidj haben, heute noch % ^r
erwerbenben fßerfonen im betreffenben Seruf umfaffen; wie
ferner bie ©roftinbuftrie in benjenigen ©ebieten, Wo fie mit
bem ©ewerbeftanb fonfurriert, nur circa 80 °/o &er ®efamt»
heit ber ©rwerbenben augmacht, fo baff bag Voraugfagen
beg Untcrgangeg beg tleingewerbeg einer thatfächlichen ©runb»
läge entbehren muffe, Sange Saßre fei man auch im §anb=
Wer! ber Anficht gewefen, beffeu DtücEgang fei nur mit bem

Stuffdjwung ber ©roftinbufirie im Sufammenßang. 3e länger
je mehr fleht man aber ein, baft bie Verßäliniffe auch in
jenen Strafen nicht beffer ftnb, wo wenig ober ïeiu ©roft«
betrieb borfommi; aber auch bort, wo ein tambf gwtfdjen
beiben befiehl, gibt eg ©ebiete, in Welche bie ©roftinbuftrie
nicht eingreifen îann; umgeïehrt beßerrfcht auch bie ©roft«
inbuftrie manche ©rmerbggebiete augfchlieftlich ; aber in beiben

Säßen wirb ein minbefteng ebenfo rücffl<ht§Iofer Vernichiungg«
farnpf geführt wie bort, wo nur ©rofte unb tleine mitein«
ember ringen.

Ser ßteferent führt beg weitern aug, warum man fid)
in ben ßteformbeftrebungen nicht jener ©rubbe anfcßlieften
ïônne, bie bag §eil ber 3ufunft nur in ber Verstaatlichung
beg Setriebeg fueße. @r erinnert auch au ben Sunbeg«
gefeftentwurf unfereg Verbanbeg bon 1888, an bie Verßanb«
Jungen ber Selegiertenberfammlung 1892 in ©cßaffhaufen,
an bie Vorberaiungen unb bag Slbftimmunggrefultat über
ben brannten ©ewerbeartifel ber Sunbegberfaffung 1894,
an bie Vorarbeiten ber §erren Sîationalrat Sabon, Sunbeg«
richtet ©ornag fei., fßaul 2BiIb in 3ürtch unb Vîeraer trebg
für Serufggenoffenfchaften. Slug aß biefen Verfudjen unb
Sefirebungen läftt fich bie Seßre giehen, baft ein ©ewerbe«
gefeft niemalg alg praftifcß burchfüßrbar gelten lann, fo
lauge eg nicht bie örtlichen unb beruflichen SSerhältniffe gu
berücfficßttgen imftanbe ift. Stach eingeßenber Prüfung aß
biefer Umftänbe unb unter Serücfjichttgung aßer bon ©eite
ber ©efttonen, gang befonbers auch ber cftfchweigertfchen,
feit Sahren gemachten Vorfcßläge, fei ber ©entralborftanb
fdjlieftltch gu ben heutigen Anträgen gelangt.

©ortfepmtg folgt.)

$etfmnb£toefen.
SBttuarbeiterjtreil in ©enf. Ser „Shurg. 3tg." wirb

aug ©enf gefeßrteben : Sßte ich 3ßnen fhon mitgeteilt habe,
ftreifen bie Saufchreiner feit bem 27. 3uni nnb bie Simmer«
ieute fteßten am Sage barauf bie Slrbeit ebeufaßg ein. Seibe
fiüftten fleh auf bie Verfprechmtgen ihrer Führer, ©igg unb
©enoffen. Sie fßtehrforberang bon 5 Slappeu für bie
©tunbe würbe f<hon bor bem Slugfianbe gewährt; bagegeu
berweigern ihnen bie ÜDteifter einen SJttnimaßohn unb bleiben
bei biefer SlbWeifung.

3ut gangen ftreifen etwa 900 SJtann, -unb fie berliereu
bamit, ben Sagloftn im ÜJttttel gu §r. 5.50 angenommen in

ber SBoche 900x 5.50x 6 2970 fÇr., b. h- big jefct

alfo gr. 5940. Safür muft bie 2lrbeiterfaffe einen Sefl
für ben Unterhalt auglegen. Stehwen wir burchfchnittlich
2 Sr- auf ben fßtann an, in 14 Sagen alfo Sr. 2520, fo
beträgt ber ©(haben — Sohn unb Sfaffenbeitrag Sï- 8460.
Sig biefer Slugfaß wieber gebeeft ift, braucht eg lange ÜDtonate.

9îun îommt noch etwag anberes. Saut Sunbeggefeft
müffen Sirbettgeber wie Arbeiter 14 Sage tior bem Slustritt
fünben. Sie 500 ©cßretner finb biefer SSorfchrift naeßge--

îommen; bie Siutmerleute bagegen fteßten bie Slrbeit oon
einem Sag auf ben anbern ein. Sie fßtetfter berlangen nun
©ntfdpbtgung. Sie Sa<h8«i<hie üerurteilten am 6. 3uli
bereitg 20 beftagte 3lwmerleute gu 60 big 78 Sr- Schaben«
erfaft, unb mehr alg 100 Arbeiter wirb bagfelbe Sog noch

treffen. Saran ift aßerbingg ber ©chußehrer, ©roftrat unb
Wteberholte Sanbibat für Dtegierungg« unb üßationalrat ©igg
fchulb. Senn biefer ©enoffe fpiegelte ben „Sameraben" am
25. 3uni ira Sîafino bor, ber Slrbeitgaugftanb gelte alg „force
majeur"; bie ©enfer ©eridjte werben ihnen Stecht geben,

fonft wenbe man fich an bie Suttbegbehörben, Welche ben

Slrbeitern beiftehen müffen; gubem flehe bie gange Seböl«

ferung auf ©eite ber ©treüer. Ser Schuft ift h'nten«
htnauggegangeu. Ser ©treif wirb aufhören, Wenn bie Arbeiter
gu überlegen anfangen ober bann, wenn bie ©treiffaffen leer

finb; bie Slrbeitgeber bleiben beim gegebenen SBorte.

(gingeine Serfudje, „unbänbige", b. h- in biefem Säße
„ti.rftänbige" Seute bon ber Arbeit abguhalten, würben ge«

madht; aßeiu bie iffoliget legte fich fofort ing ißtittel. Ste
grofte 3Jtelwt)eit ber ©treüer finb Sluglänber, bie ©djretner
befonberg 3taliener, bie Stouterleute ©abofter. SBenige

©enfer Wibmen fich ben fchweren Arbeiten ber Saugewerfe;
Uhrmadheret, ^anbel, Sehrerftanb ftnb beborgugt.

2lm 7. 3uli befchloffen bie üßtaurer, am nächften ißtontag
ebenfaßg bie Slrbeit eingufteßen, wenn ber ©treif ber ©eftreiner
unb Siuimerleute btg bahin nidEit beigelegt fein wirb, benn

burch bereu Sluêftanb feien fie in ihrer Slrbeit gehinbert
Sie meiften ßltaurer finb 3taliener — unb fie mögen 8000
3Jtann gählen. Siefer Slugftanb mürbe natürlich bie Sßrbeitg»

einfteßung aßer Saugewerfe gur Soffle haben.

Sdhuieiger. ©ihluffeimeißerberem.
8ln ber Sahregberfammlung beg fchweig.

©chloffermeifterbereing am ©onntag in
3üridh waren 12 ©efttonen unter bem

SjSräftbium bon ©entralpräfibent 3oh-
aiteier (Sugern) beitreten. Sie Ser«

fammluttg befdjloft bie Srudlegung
eineg Sarifeg für ©djlofferarbeiten, ber

bei ®onfurrengaugf(hretbungen ber Stei«

ftern alg SBegleitung bienen foß. Sür
ben Saß ber Verwerfung ber eibgen.
Traufen« unb Unfaßberfi^etunggborlage
erhtelt ber ©entralborftanb Stuftrag, bie

nötigen Vorlagen gur ©infüßrung einer llnfaßfaffe für
©chloffer unb für oerwanbte ©ewerbe gu treffen. Ser
Saßregbeitrag würbe auf S^ 3 erhöht. Sur bie ©treif«
faffe ift für 1898 bag fßtinimum bon 20 ®tg. pro Slrbeiter

gu erheben. Sie nüdßfte Selegtertenoerfammlung finbet 1899

auf ber bernifdjen fantonalen ©ewerbeaugfteßung in Sßun fiatt,

gohnbeweßunß ber @pe«ßJer in gitridj. ©twa 70

©penglermeifter haben bie Sorberungen ber ©eßülfen betr.

©ntfchäbtgung bei augwärtiger Slrbeit bewifligt. @g werben

©chritte getßan, um auch bie anbern Sßteifter gur Sinnahnte

gu bewegen, fei eg burch Sopfott ober eine ©perre.

Hrûeifê' uni) Steferuufigflfertraguitgtn.
(Slmtliihe OrigtnaI«3Jtittetlungen.) Nuchdruok yerDowa.

ffthötifche Sah« Sabog«Särentritt an ®eo«

meter Sonoranb in Sabin unb @t. Vtorift.

312 Jllllstrtlk.e schweizerische Ha«dwerler«Zett»»g (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) Nr. 1k

Wendung elementarer Kraft und von Maschinen, Ausbau
der Gewerbemuscen, Fachlitteratur u. s. w.

Nachdem der Redner die zum Teil erfreulichen, zum
Teil ungenügenden Resultate all dieser langjährigen Arbeit
durchgangen, kommt er zum Schluß, daß es weder an Hand
der bestehenden Gesetze, noch durch das Mittel der Selbst-
Hilfe gelungen sei oder je gelingen werde, die verheerenden
Schäden einzudämmen, welche das bestehende Erwerbssystem
zeitige. An Hand von Zahlen wird nachgewiesen, wie die

Bedrängten und Arbeitslosen zunehmend zahlreicher werden,
wie auch ehrbare und bewährte Kräfte im Kampf unterliegen
müssen u^d w'e man in allen Berufsarten das Urteil be-

stätigt finde, so könne die Sache nicht immer weiter gehen.

Ruft man aber nach schützenden Gesetzen für den Gewerbe-
stacd, so b gegnet man dem Einwand, dieser Stand habe
sich überlebt, sein gänzlicher Verfall sei nur noch eine Frage
der Zeit. Der Redner weist aber an Hand der Statistik
nach, w'e Berufsarten, die einen mehr als 30jährigen Kampf
mit der Großindustrie hinter sich haben, heute noch ^ der

erwerbenden Personen im betreffenden Beruf umfassen; wie
ferner die Großindustrie in denjenigen Gebieten, wo sie mit
dem Gewerbestand konkurriert, nur circa 30 °/„ der Gesamt-
heit der Erwerbenden ausmacht, so daß das Voraussagen
des Unterganges des Kleingewerbes einer thatsächlichen Grund-
läge entbehren müsse. Lange Jahre sei man auch im Hand-
werk der Ansicht gewesen, dessen Rückgang sei nur mit dem

Aufschwung der Großindustrie im Zusammenhang. Je länger
je mehr sieht man aber ein, daß die Verhältnisse auch in
jenen Berufen nicht besser sind, wo wenig oder kein Groß-
betrieb vorkommt; aber auch dort, wo ein Kampf zwischen
beiden besteht, gibt es Gebiete, in welche die Großindustrie
nicht eingreifen kann; umgekehrt beherrscht auch die Groß-
industrie manche Erwerbsgebiete ausschließlich; aber in beiden

Fällen wird ein mindestens ebenso rücksichtsloser Vernichtungs-
kämpf geführt wie dort, wo nur Große und Kleine mitein-
ander ringen.

Der Referent führt des weitern aus, warum man sich

in den Reformbestrebungen nicht jener Gruppe anschließen
könne, die das Heil der Zukunft nur in der Verstaatlichung
des Betriebes suche. Er erinnert auch an den Bundes-
gesetzentwurf unseres Verbandes von 1888, an die VerHand-
lungen der Delegiertenversammlung 1892 in Schaffhausen,
an die Vorbcraiungen und das Abstimmungsresultat über
den bekannten Gewerbeartikel der Bundesverfassung 1891,
an die Vorarbeiten der Herren Nationalrat Favon, Bundes-
richter Cornaz sel., Paul Wild in Zürich und Werner Krebs
für Berufsgenoffenschaften. Aus all diesen Versuchen und
Bestrebungen läßt sich die Lehre ziehen, daß ein Gewerbe-
gesetz niemals als praktisch durchführbar gelten kann, so

lange es nicht die örtlichen und beruflichen Verhältnisse zu
berücksichtigen imstande ist. Nach eingehender Prüfung all
dieser Umstände und unter Berücksichtigung aller von Seite
der Sektionen, ganz besonders auch der ostschweizerischen,
seit Jahren gemachten Vorschläge, sei der Centralvorstand
schließlich zu den heutigen Anträgen gelangt.

(Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Bauarbeiterstreik in Genf. Der „Thurg. Ztg." wird

aus Genf geschrieben: Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe,
streiken die Bauschreiner seit dem 27. Juni nnd die Zimmer-
leute stellten am Tage darauf die Arbeit ebenfalls ein. Beide
stützten sich auf die Versprechungen ihrer Führer, Stgg und
Genossen. Die Mehrforderung von 5 Rappeu für die
Stunde wurde schon vor dem Ausstande gewährt; dagegen
verweigern ihnen die Meister einen Minimallohn und bleiben
bei dieser Abweisung.

Im ganzen streiken etwa 900 Mann, (und sie verlieren
damit, den Taglohn im Mittel zu Fr. 5.50 angenommen in

der Woche 900x 5 50x 6 ^-2970 Fr,, d. h. bis sitzt
also Fr. 5910. Dafür muß die Arbeiterkasie einen Tetl
für den Unterhalt auslegen. Nehmen wir durchschnittlich
2 Fr. auf den Mann an, in 14 Tagen also Fr. 2520, so

beträgt der Schaden — Lohn und Kassenbeitrag Fr. 8160.
Bis dieser Ausfall wieder gedeckt ist, braucht es lange Monate.

Nun kommt noch etwas anderes. Laut Bundesgesctz
müssen Arbeitgeber wie Arbeiter 11 Tage vor dem Austritt
künden. Die 500 Schreiner sind dieser Vorschrift nachge-

kommen; die Zimmerleute dagegen stellten die Arbeit von
einem Tag auf den andern ein. Die Meister verlangen nun
Entschädigung. Die Fachgerichte verurteilten am 6, Jali
bereits 20 beklagte Zimmerleute zu 60 bis 78 Fr. Schaden-
ersatz, und mehr als 100 Arbeiter wird dasselbe Los noch

treffen. Daran ist allerdings der Schullehrer, Großrat und
wiederholte Kandidat für Regierungs- und Nationalrat Sigg
schuld. Denn dieser Genosse spiegelte den „Kameraden" am
25. Juni im Kasino vor, der Arbeitsausstand gelte als „toros
lnggsur"; die Genfer Gerichte werden ihnen Recht geben,
sonst wende man sich an die Bundesbehörden, welche den

Arbeitern beistehen müssen; zudem stehe die ganze Bevöl-
kerung auf Seite der Streiker. Der Schuß ist hinten-
hinausgegangen. Der Streik wird aufhören, wenn die Arbeiter
zu überlegen anfangen oder dann, wenn die Streikkassen leer

sind; die Arbeitgeber bleiben beim gegebenen Worte.
Einzelne Versuche, „unbändige", d. h. in diesem Falle

„verständige" Leute von der Arbeit abzuhalten, wurden ge-
macht; allein die Polizei legte sich sofort ins Mittel. Die
große Mehrheit der Streiker sind Ausländer, die Schreiner
besonders Italiener, die Zimmerleute Savoyer. Wenige
Genfer widmen sich den schweren Arbeiten der Baugewerke;
Uhrmacherei, Handel, Lehrerstand sind bevorzugt.

Am 7, Juli beschlossen die Maurer, am nächsten Montag
ebenfalls die Arbeit einzustellen, wenn der Streik der Schreiner
und Zimmerleute bis dahin nicht beigelegt sein wird, denn

durch deren Ausstand seien sie in ihrer Arbeit gehindert
Die meisten Maurer sind Italiener — und sie mögen 8000
Mann zählen. Dieser Ausstand würde natürlich die Arbeits-
einstellung aller Baugewerke zur Folge haben.

Schweizer. Schlofsermeisterverein.
An der Jahresversammlung des schweiz.

Schloffermeistervereins am Sonntag in
Zürich waren 12 Sektionen unter dem

Präsidium von Centralpräsident Joh.
Meier (Luzern) vertreten. Die Ver-
sammlung beschloß die Drucklegung
eines Tarifes für Schlofferarbeiten, der

bei Konkurrenzausschreibungen der Mei-
stern als Wegleitung dienen soll. Für
den Fall der Verwerfung der eidgen.
Kranken- und Unfallverstcherungsvorlage
erhielt der Centralvorstand Auftrag, die

nötigen Vorlagen zur Einführung einer Unfallkasse für
Schlosser und für verwandte Gewerbe zu treffen. Der
Jahresbeitrag wurde auf Fr. 3 erhöht. Für die Streik-
kasse ist für 1898 das Minimum von 20 Cts. pro Arbeiter

zu erheben. Die nächste Delegiertenversammlung findet 1899

auf der bernischen kantonalen GeWerbeausstellung in Thun statt.

Lohnbewegung der Spengler in Zürich. Etwa 70

Spenglermeister haben die Forderungen der Gehülfen betr.

Entschädigung bei auswärtiger Arbeit bewilligt. Es werden

Schritte gethan, um auch die andern Meister zur Annahme

zu bewegen, sei es durch Boykott oder eine Sperre.

Arbeits« und Lieserullgsübertragullgen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) nàà-t

Rhätische Bahn Davos-Bärentritt an Geo-

meter Bonorand in Lavin und St. Moritz.
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